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Gremium  Zuständigkeit 
beraten in der Sitzung 

am dafür dagegen enthalten 

Bildungs-, Kultur- und 
Sportausschuss 

Vorberatung 15.01.2020    

Ausschuss für Wirtschaft, 
Tourismus und Digitalisierung 

Vorberatung 20.01.2020    

Haushalts- und Finanzausschuss Vorberatung 29.01.2020    

Kreisausschuss Vorberatung 03.02.2020    

Kreistag Vorpommern-Rügen Entscheidung 24.02.2020    

 
 

Abschluss einer Kooperationsvereinbarung zwischen der Vorpommerschen Landesbühne 
Anklam und ihren Zuwendungsgebern und Leistungspartnern 

Beschlussvorschlag: 
 
Der Kreistag Vorpommern-Rügen beschließt,  
 
die Kooperationsvereinbarung zwischen der Vorpommerschen Landesbühne Anklam, dem Land 
Mecklenburg-Vorpommern, den Landkreisen Vorpommern-Greifswald und Vorpommern-Rügen 
sowie der Hansestadt Anklam, der Gemeinde Ostseebad Heringsdorf, der Gemeinde Ostseebad 
Zinnowitz und den Städten Barth und Wolgast zu unterzeichnen. 

 

Stralsund, den 03. Januar 2020 

 
 
 

Dr. Stefan Kerth 
- Landrat - 

 
 

Beschlussvorlage 
Federführender Fachdienst:  

FD Finanzen  
Vorlagen  Nr.: 

BV/3/0093 

Status: öffentlich 
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Begründung:  
 
Nach verschiedenen gemeinsamen Gesprächen zwischen der Vorpommerschen Landesbühne 
Anklam, den Zuwendungsgebern und Leistungspartnern, dem Ministerium für Bildung, 
Wissenschaft und Kultur Mecklenburg-Vorpommern und dem Parlamentarischen 
Staatssekretär Patrick Dahlemann konnte der Entwurf der Kooperationsvereinbarung in die 
beigefügte Fassung gebracht werden. Mit dieser Vereinbarung bekennen sich die 
Vertragsparteien zu ihrem gemeinsamen kulturpolitischen Anliegen, ein Theaterangebot in 
der Region Vorpommern auf hohem Niveau zu erhalten und pflegen. 
 
Die Vorpommersche Landesbühne betreibt im Landkreis Vorpommern-Rügen den 
BartherTheaterGarten und die Barther Boddenbühne. Im Vergleich zum Landkreis 
Vorpommern-Greifswald engagiert sich der Landkreis Vorpommern-Rügen bereits mit seiner 
Beteiligung an der Theater Vorpommern GmbH am Theaterangebot. Hierfür werden 363,2 
TEUR im Jahr 2020 aufgewendet. Bis 2022 steigt der Betrag auf 395,7 TEUR. Daneben trägt 
der Landkreis Vorpommern-Rügen auch die Kosten für die bauliche Unterhaltung seines 
Theaters in Putbus. Unter Berücksichtigung dieser Beiträge ist der Zuschuss an die 
Landesbühne i. H. von 20,0 TEUR 2020 angemessen. 

 

 
 
 

Anlage: 
 
Kooperationsvereinbarung 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen:  keine haushaltsmäßige Berührung 

Gesamtkosten: 20.000,00 EUR 

Finanzierung  

Veranschlagung im 
aktuellen Haushaltsplan:  

Produkt/Konto:  0,00 EUR 

über- oder 
außerplanmäßige Ausgabe: 

Deckung erfolgt aus 
Produkt/Konto: 1140500.5238000 
- Minderausgaben 
- 

20.000,00 EUR  

Folgekosten in kommenden 
Haushaltsjahren: 

Haushaltsjahr: 2021  20.000,00 EUR 

Haushaltsjahr: 2022  20.500,00 EUR 
Haushaltsjahr: 2023  21.012,50 EUR 

Haushaltsjahr: 2024  21.537,81 EUR 
Die Mittel werden über eine mittelbewirtschaftende Sperre bereitgestellt. 
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